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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

K". ZI.
Donnerstag/ den i; Juni i8oc?. Erstes Quartal. Den 24 Prairial Vlll.

Von dcm neuen schweizerischen Republikaner erscheint taglich ein Stuck. Man abonnirt sich für ei«
Quartal oder 78 Stücke mit 4 Franken in Bern und ausser Bern ; Franken, wofür das Blatt postfrey geliefert wird.
Abonnements nehmen an, der Verleger, B. Joh. Ant. Och 6 in Bern und alle Postämter; die Bürger von Bern könne»;
sich auch an den B. Kieser, Wcibel des Senats, wohnhaft im Hause des Senats, wende».

Die Prânumeranten auf den ersten Band des Neuen republikanischen Blattes erhalten an die Stelle der
ihnen noch fehlenden 44 Numcrn, eben so viele Stucke des Neuen Schweiz. Republikaners! wollen sie das Blatt forcseken,
so beträgt ibr Abonnement für den Rest des ersten Quartals in Bern 2 Franken und ausser Bern - Fr. 5 Batzen.

Der Neue Schweizerische Republikaner ist die Fortsetzung folgender Blatter, von denen »och Exemplare um beygesezte
Preise zu haben sind:

Der Schweiz. Republikaner, z Bände, jeder zu 8 Fr. I Neues helvetisches Tagblatt, 2 Bünde, jeder zu 6 Fr.
Supplement dazu 2 Fr. > NeueS republikanisches Blatt, 1 Band, 7 Fr.

Die Lücken, die sich zwischen diesen Sammlungen finden, sollen in einigen Supplementheftcn nachgeliefert werde»,
sobald sich eine hmlàugliche Zahl Abonnenten fur diese Supplemente gefunden hat. Man prânumerirt für das erste Heft
mil z Fr. bey den Herausgebern ober bey I. A. Ochs» Briefe und Geld franco.

Gesetzgebung.

Senat/ 7. I u n i.

Fortsetzung.

Aünzli findet das Ansuchen der Landbürger von

Luzern gerecht, und will diesen Beschluß annehme».

Wir sind alle gleiche Bürger Helvetiens; warum soll-

ten die Landbürger von Luzern mehr Abgaben zahlen

als alle andere Von selbst hätte diese Aussage aufhö-

ren sollen; es hätte dazu keines Beschlusses bedurft.
Am wenigsten könnte er mit Wegmann dahin stimmen,

daß man ferner den Sladtbürger vor dem Landbür-

zer begünstigen sollte, weil jener durch die Revolution
vexlohren, und dieser gewonnen hat. Der Stadtbür-
ger hat verlohren, aber er hat nur das vcrlvhren, was

ihm nie gehörte; der Landbürger hat gewonnen, aber

nur das, was ihm schon längst gehörte.

Meyer von Arau. Die Bürger des Cantons
Luzern sind mehr beschwert, als die andern, in Hin-
ficht ans diese Einfuhrzölle, besonders für den Wein,
da jene die Sielte dcsWeinumgcldes erschien ; mankönnte
also allerdings durch einen Beschluß diese Zölle herab-
setzen — aber den gegenwärtigen kann man nicht an-
nehmen, ohne alle Zölle in Helvetic» aufzuheben.

Lüthard. Es ist nun klar daß nicht über eine

Ungleichheit zwischen Stadt- und Landbürgern geklagt
wird, sondern darüber, daß für die Consumtionsartikel
im Canton Luzern ein anderer und stärkerer Zoll müsse

bezahlt werden, als für die bloss- Durchfuhr. Der
Beschluß würde durchaus alle Zolleinküiifte der Rcpub-
lik paralysiren; er stimmt zur Verwerfung.

Künzli besteht auf seiner Meynung. Dieser Zoll,
wenn er muß bezahlt werden ist-wenigstens nicht Staats-
sondern Cantons - und Gemeindseigenthum.

W e g m a n n. Jahrhunderte durch genossene Recht-
samcn,die nun ohne Entschädigung weggenommen
werden, sind wahrlich ein sehr reeller Verlust. Man
soll nie eine Quelle der Staatseinkünste abschneiden,
ohne sie durch eine andere zu ersitzen. Hätte die ge-
gcnwärtige Gesetzgebung Zchrnden und Bodenzinse nicht,
durch Intcrcße geleitet, auf eine so ungerechte Weise
abgeschast, so wäre viel sehr viel Uebel verhütet wor-
den, und wir stünden ist einem andern Credit, als
der ist, in dem wir stehen. — Diesen Ursprung
haben hauptsächlich die gräuliche Entzweiung, die leider
im Staate vorhanden ist, und die aufrührischen Schrif-
ten über die man klagt.

Muret nimmt den Beschluß an — und glaubt
keineswegs, daß die Zölle durch denselben aufgehoben
würden; er sieht in dem, worüber der Canton'Luzern
klagt,' nicht einen Zoll, sonderst eine wnhre Auflage,



122

und eine starke Auflage. Es findet kein Verhältniß
zwischen den übrigen Zöllen und diesem sogenannten

Einfuhrzoll Statt. Es erwarte doch Niemand
einen dem Canton Luzern günstigeren Beschluß; wann
der gegenwärtige mit Erfolg angefochten wird, so würde
es ein günstigerer noch weit mehr werden.

Lüth ard. Alle ehemaligen Zölle waren zugleich

Abgabe, und sollten zugleich die Consumlion gewisser

Artikel vermindern — und Muret irrt sich, wenn er

glaubt, der Zoll von Luzern sey allein von dieser Art.
Cart. Muret spricht von dem Beschluß als ob

solcher nur den Wein- und Brandkrweinzoll betreffe,

aber derselbe umfaßt durchaus alle Einfuhrzölle. Eden

um der Gleichheit willen, die man anruft, verwirst
er den Beschluß. Unter den Vorwürfen, die der böse

Willen und die Verläumdung dem gesetzgebenden Corps
machen, sind einige gegründet — wir machen zu viel

besondere Geseze, und jeder ruft um Geseze für seinen

Canton — darinn besteht der Föderalism.
M o ser spricht für die Annahme ; sogar kein Jud,

kein Heide, kein Türk, muß das zahlen, was man
ungerechter Weise von den Bürgern des Cant. Luzern

federt. Die Zehendcn - und Bodenzins - Quellen sind

nicht verstopft, nur ist ihnen eine andere Leitung ge.

geben worden. — Er meint, die grossen Capitalisten

zu Stadt und Land, zahlen die Abgaben nicht richtig. —
Man vergrabt das Geld — Diese Finanzquellen sollte

man öffnen. Ich bin, sagt er, ein schlechter Bauer, und

kein Gelehrter, aber ich wäre im Stand, solche Quellen

aufzufinden. Will man den Weinzoll im Cant. Luzern

nicht aufheben, so giebt es Unglük; denn schon hat
ein Wirth nicht mehr bezahlt, und will mit bcwaff-
neter Hand seine Weigerung unterstützen, wenn es

nöthig ist.

Bert ho let erklärt sich gegen Wcgmann -—und
beklagt nicht die verstopften Quellen der Staatsein-
künste, sondern den Föderalism, dkr bisdahin uns ge-

hindert hat, ergiebige Cinkunftsquellen zu benutzen.

Er spricht im Sinne Murets.
Cr a uer. Das Sustgeld wird durch den Beschluß

vermindert, nicht aber die ungeheuren Zölle, die andre

Helvetier auch im Canton Luzern, wie die Einwoh-

ner, zahlen müssen, wenn die Einfuhr im Canton ver-

braucht wird. Er nimmt den Beschluß an.
L a ste che r e spricht im Sinne Murets. Der Be-

schlug uebt alle Zölle des Cantons Luzern auf, und

verwandelt sie in blosse Transitabgabe. Aber der Can-

ton. Luzern befindet sich auch in der Mitte der Schweiz

und bezahlt also weit mehr Traufit, als alle andere
Cantone.... Er hat seit zwey Iahren uuverhältniß-
mäßig mehr Zölle bezahlt, als die übrigen; warum
sollte dann in Erwartung des allgemeinen Zolltarifs,
der Beschluß nicht angenommen werden — als Ent-
schadigung für das bisdahin von ihm zu viel Bezahlte?
Der große Rath wußte freylich nicht, was er that,
als er den Beschluß faßte.

C arc. Lastechere muß nun vollends zur Verwcr-
fung jedermann gestimmt haben; erschließt: wann der
große Rath nicht wußte, was er that, als er den Be-
schlug faßte, so müssen wir ihn annehmen; ich aber
schließe aus den» gleichen Vorderste: wir müssen ihn
verwerfen.

Kubli. Niemgnd darf behaupten: die Auflage,
die der Canton Luzern zahlt, sey billig. Er stimmt
zur Annahme; hauptsächlich auch, weil dadurch der
allgemeine Zolltarif wird beschleunigt werden.

B a y. Da Moscr uns ankündigt, er kenne Vür»
ger seines Cantons, die mit bewaffneter Hand sich
der Bczahlnng der gesetzlichen Gebühren entziehen wol,
len, so ermähne ich den B. Moscr, diese Männer zu

warnen und ihnen zu sagen, daß ein solcher wirklich ve-

bellilcher Aktus, als solcher würde und mußte bestraft
werden. Die Stadt Bern hat bisdahin einen Drit-
theil der Abgaben des ganzen Cantons geliefert: diesi

mag dem B. Moftr darlhun daß die Capitalisten es

wolst nicht sind, die am unrichtigsten ihre Abgaben
zahlen. Die Consumtionsabgabe àcs Cantons Luzern
kann wohl vermindert, aber nicht zum Transitzoll um-
geschaffen werden.

M o ser erklärt, daß er stets für Erhaltung der Ruhe
gearbeitet habe.

B o d mer. Bay hat mich fast zur Verwerfung
gestimmt: doch denke ich, wenn die Bürger der Stadt
mehr hätten zahlen müssen, als die Bürger auf dem
Lande, sie würden innert 2 Iahren die AuHcbung die-
ser Last erhalten haben.

Mit zo Stimmen gegen 16 wird der Beschluß-

verworfen.

In geheimer Sitzung wird dem Senat angezeigt,
daß kommende Woche das Gehalt für den Mon. April-
an die obersten Gewalten soll ausbezahlt werden».

Am 8tm Juni warm keine Sitzungen in beyden-

Rächen»



Senat, 9. Iu n t.

Präsident: Müngcr.

Der große Rath übersendet dem Senat die verlang-

tcn Adressen die für und wider die Vertagung der Rä-

the eingekommen.

Mittel holz er verlangt, daß die Verlesung

nicht eher vorgenommen werde, bis keine anderen

Geschäfte an der Tagesordnung sind.

Der Antrag wird angenommen.

Bay im Namen einer Commißion räth den Be-
fchluß über, die Organisation der Friedensrichter mit
Dringlichkeit anzunehmen.

Lüth a rd wider fczt sich der Dringlichkeit.

Pettolaz hingegen findet, nichts sey dringender,

als dieser Gegenstand; indeß wünscht er eine neue Com-

wißion, die die ganze Arbeit im Zusammenhang

nvchmal untersnche.

Mitteiholzer will wie Lüthard den Beriebt

für z Tage auf den Canzleytisch lege» lassen; zu einer

neuen Commißion über das Ganze kann er aber nicht
stimmen da alle Abschnitte, bis auf einen, bereits vom

Senat angenommen sind.

Bay zieht nun seinen vorigen Antrag, zurük.

Pettolaz verlangt hingegen jezt Dringlichkeit, weil

man feine Commißion nicht will.

Meyer v. Arb. spricht gegen die Dringlichkeit,
die verworfen wird.

K u bli im Namen einer Commißion legt folgenden

>. Bericht vor:
Da der Vollz. Ausschuß in seiner Botschaft vom

ex. May zugleich einen Rapport beylegt, womit er

die Nothwendigkeit zu Eröffnung eines neuen Credits

von ;0,000 Franken für das Ministerium der Justiz

und Polizey beweist, indem hieraus lehon verfallene

Rückstände an verschiedene Verwaitungskammern, die

2?2zy Fr. betragen bezahlt und die täglich laufen-

den Ausgaben auch so viel möglich berichtigt werden

müssest; (Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
Fortsetzung der Anzeige von Monnerons

?âi 5,r les nouveaux xrlncipes xolitlgues.

Nachdem der Vf. die Vortheile des Federalism
jm Allgemeinen ans einander gcsezt hat, kömmt er auf
die besondern Vortheile zu sprechen, die derselbe für
Helvetica verbietet : und er behauptet, wenn-die ab-

solute Einheit auch allen ^europäischen Staaten an-
passend wäre, fi, würde sie demunerachtct wohl
schwerlich in unserm Baterland zuläßlich seyn. Er
beruft sich hiebey zuerst auf die zahllos verschiedenen-

Lokalitäten, Sitten Sprachen u. s. w., ohne zu be-

denken, daß diese Verschiedenheiten in mehreren ein-
zelnen vormaligen Cantonen ungefehr in gleichem Maße
angetroffen wurden. Alsdann sagt er: „ Die aus
den Federalism gegründete helvetische Staatsverfas-
sung bestund 490 Jahre durch; jene die man munit-
tclbar an ihre Stelle sezte, und die auf die vollkom-
mmste Einheit gegründet war, zählt kaum die Dauer
zweyer Jahre und schon droht sie von allen Seiten den

Zusammensturz gute Einheit, daran solltest d u Schuld'
haben!!.. Ein Knabe fiel beyin Mondenschcm, der
Mond muß daran Ursach seyn Und doch war die
alte Verfassung von Anfang her fehlerhaft und weid
entfernt ein Meisterstück vvnFedcralism zu seyn ; ihre ein-
z lncn Theile waren von unverhältnißm-äßig verschiedener'
Grösse und Stärke als ob die Helden des neuen Fr-
deralism — unser Vf. verdient eine ehreiwolle Ans--
nähme — nicht wieder den ganzen alten deut,
sehen Canton Bern, des welschen mö-
ge» sie sich nicht mehr erbarà, er soll der strafen-
den Nemesis überantwortet seyn — zusammenschmelzem
und dagegen die vormaligen kleinen Cantone wieder
vereinzeln wollten?); die Rechte des Menschen wur--
den darin nicht selten gekränkt; es fehlte ihr endlich
ein Band, das, indem es ihre Stärke doppelte, ihr
mehr Haltung gegeben und sie mehr zum Ganzen ge-
formt hätte Dennoch war das Resultat der

angenommenen Fcderalivform, daß ihrer auffallenden
Gebrechen uncrachiet, die Schweizer unter ihrem
Schutze, beynahe volle fünf Jahrhunderte derRuhe und
des Ruhmes verlebten (wir dächten, das unter
ihrem Schlitze sollte etwas ausgedehnt werden
und auch wohl gewisse äussere Verhältnisse
umfassn, die nun einmal eine gänzkjche Umänderung
erlitten haben.) Wo fände man in der Geschichte'
aller übrigen europäischen Staaten eine gleich lange,-
gleich ruhige und gleich ruhmwürdige Epoche? Wr
fände sich mehr Klugheit und mehr Weisheit, als Hel-
vetien in einem so langenZeitraume darbot? Wo konnte
man den Geist der Ordnung und der Sparsamkeit'
in höherem Maße beobachten? Die Regierungen, es

ist wahr, häuften für sich selbst Schätze zusammen,
aber auch, karg für sich selbst, wagten sie nur zitternd
ihrer Ersparnisse gewichtige Säcke ju berühren. (>Di^
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